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1. Teil:  Das Recht der Personengesellschaften 

Kapitel I: Die GbR 
(Gesellschaft bürgerlichen Rechts) 

Fall 1: Öko? Logisch! 

Sachverhalt: 

Anton (A) und Bertram (B) sind Nachbarn. Auf Grund ihrer äußerst „grünen“ Le-
benseinstellung haben beide bislang kein Auto. Da es aber zunehmend mühsamer 
wird, sämtliche Einkäufe mit dem Fahrrad zu erledigen, beschließen sie, sich ge-
meinsam einen Kleinwagen anzuschaffen. Sie vereinbaren, dass A den Wagen von 
Montag bis Mittwoch nutzen darf, B hingegen von Donnerstag bis Samstag. Am 
Sonntag soll das Auto in der Garage stehen bleiben. Der Kaufpreis i.H.v. 10.000 € 
wird geteilt, ebenso sollen beide zu gleichen Teilen für die Unterhaltungskosten 
aufkommen. 

Frage: Nach welchen Vorschriften richtet sich das Verhältnis zwischen A und B? 

 
I. Einordnung 

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) ist der Grundtyp der Personen-
gesellschaften. Sie ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere Personen ei-
nen gemeinsamen Zweck verfolgen, 
§ 705 I BGB. 
Dahingegen reicht das Bestehen eines 
gemeinsamen Interesses nicht aus: So 
ist die GbR insbesondere von der 
Bruchteilsgemeinschaft, die in den 
§§ 741 ff. BGB geregelt ist, abzugren-
zen. 

Anmerkung: Eine Bruchteilsgemein-
schaft kann kraft Gesetzes entstehen 
oder rechtsgeschäftlich vereinbart wer-
den. Nur bei rechtsgeschäftlich begrün-
deten Gemeinschaften können sich 
Abgrenzungsschwierigkeiten zur GbR 
ergeben, da diese nur durch eine ver-
tragliche Übereinkunft gegründet werden 
kann. 

 

Nehmen Sie den vorliegenden Ein-
stiegsfall zum Anlass, sich mit dem 
Begriff der GbR vertraut zu machen. Sie 
lernen so, ein Gespür für damit zusam-
menhängende mögliche Problemfelder 
zu entwickeln und können die anschlie-
ßenden Fälle so besser einordnen. 

II. Gliederung 

1. Anwendbarkeit der Vorschriften 
der GbR, §§ 705 ff. BGB 

(+), wenn A und B eine GbR gegründet 
haben 

Vor.: 
a) Gesellschaftsvertrag 

(+), Abrede der gemeinsamen An-
schaffung des Kleinwagens 

b) Gemeinsamer Zweck 
Grds. jeder erlaubte Zweck möglich 
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aa) Anschaffung des Autos 
(-), da jedenfalls schon erreicht 
(vgl. § 729 II Alt. 1 BGB) 

bb)  gemeinsames Nutzen und Halten 
des Autos? 
Hier allerdings bloßes „Halten und 
Verwalten“ des Autos 
Lediglich Konsequenz aus dem 
Bruchteilseigentum  
(vgl. §§ 748, 742 BGB) 

  Gemeinsame Zweckverfolgung (-) 
  GbR daher (-) 
Ergebnis:  

§§ 705 ff. BGB nicht anwendbar 
2.  Anwendbarkeit der Vorschriften 

der Bruchteilsgemeinschaft, 
§§ 741 ff. BGB 

(+), wenn zwischen A und B eine 
Bruchteilsgemeinschaft entstanden 
ist 

a) Kraft Gesetzes (-) 
b) Durch vertragliche Vereinba-

rung? 
(+), gemeinsames Interesse an der 

Nutzung des gemeinsamen Autos 
als Miteigentümer 

Ergebnis:  
§§ 741 ff. BGB anwendbar 

III. Lösung 

1. Anwendbarkeit der Vorschriften 
der GbR, §§ 705 ff. BGB 

Das Verhältnis zwischen A und B könn-
te sich nach den Vorschriften der 
§§ 705 ff. BGB richten. Dazu müssten 
A und B eine GbR gegründet haben. 
Dies setzt voraus, dass A und B sich 
vertraglich zur Verfolgung eines ge-
meinsamen Zwecks und zu dessen 
Förderung verpflichtet haben. 

a) Gesellschaftsvertrag 

A und B haben vereinbart, sich ge-
meinsam einen Kleinwagen anzuschaf-
fen und diesen zusammen zu nutzen. 

Anmerkung: Die Frage, ob ein Vertrag 
zu Stande gekommen ist, richtet sich 
grundsätzlich nach den Regelungen des 
BGB-AT. An dieser Stelle können in der 
Klausur daher sämtliche Probleme des 
Vertragsschlusses auftauchen, wie etwa 
ein fehlender Rechtsbindungswille (sie-
he dazu Fall 2), eine beschränkte Ge-
schäftsfähigkeit (siehe dazu Fall 9) oder 
Fälle eines Willensmangels (§§ 116 ff. 
BGB) und eine damit möglicherweise 
verbundene Anfechtung, § 142 BGB. 

Fraglich ist, ob A und B sich rechtlich 
binden wollten oder ob sie lediglich 
eine unverbindliche Absprache getrof-
fen haben. 
Der Kauf eines gemeinsamen Autos 
bedeutet zum einen eine erhebliche 
Kostenersparnis. Zum anderen benöti-
gen A und B das Auto für den Trans-
port ihrer Einkäufe. Auf Grund ihrer 
umweltbewussten Einstellung kommt 
dabei aber nur die Nutzung eines ge-
meinsamen Autos in Betracht. 
Daraus folgt, dass der gemeinsame 
Autokauf für A und B derart wichtig ist, 
dass ihrer Absprache ein Rechtsbin-
dungswille entnommen werden kann. 
Damit liegt eine vertragliche Einigung 
vor. 

b) Gemeinsamer Zweck 

Weiterhin müssten A und B einen ge-
meinsamen Zweck verfolgt haben. 
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Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt 
eine Abgrenzung zwischen dem (Perso-
nengesellschafts-)Grundtyp der GbR 
und den handelsrechtlichen Sonderfor-
men der OHG und KG. Neben einem 
Gesellschaftsvertrag und einer Förde-
rungspflicht erfordern auch sie eine 
gemeinsame Zweckverfolgung. Aller-
dings muss der Zweck qualifiziert sein, 
d.h. er muss sich auf den Betrieb eines 
Handelsgewerbes unter einer gemein-
schaftlichen Firma richten (siehe dazu 
die Fälle 11 ff.). 

aa) Anschaffung des Autos 

Der gemeinsame Zweck könnte zu-
nächst in der Anschaffung des Klein-
wagens gesehen werden. Mit der Ab-
wicklung des Kaufs und dem gemein-
samen Eigentumserwerb ist dieser 
Zweck jedoch bereits erreicht worden, 
so dass eine insoweit möglicherweise 
kurzzeitig bestehende GbR infolge 
Zweckerreichung jedenfalls wieder 
aufgelöst und somit beendet ist, § 729 
II Alt. 1 BGB. 

bb) Nutzen und Halten des Autos 

A und B haben sich außerdem darüber 
geeinigt, wer den Wagen an welchen 
Tagen nutzen darf. Allerdings kann der 
jeweils Berechtigte an den jeweiligen 
Tagen das Auto beliebig verwenden, so 
dass insofern jeder seinen eigenen 
Zweck verfolgt. Damit betrifft die Abre-
de der beiden das bloße „Halten und 
Verwalten“ des Autos. Dies ist jedoch 
nur eine Konsequenz aus dem Bruch-
teilseigentum (vgl. §§ 748, 742 BGB) 
und daher den Anforderungen einer 
gemeinsamen Zweckverfolgung i.R.d. 
§ 705 BGB nicht genügt. Eine GbR ist 
damit nicht entstanden. 

 

Anmerkung: Anderes würde daher 
etwa dann gelten, wenn A und B sich 
den Kleinwagen aus dem Grund ange-
schafft hätten, um den ökologischen 
Wochenmarkt der nächstgrößeren Stadt 
gemeinsam aufzusuchen. Dieser Zweck 
ginge über das bloße Halten und Ver-
walten des Autos hinaus! In der Über-
einkunft, die Kosten anteilig zu tagen, 
läge außerdem die Vereinbarung einer 
Beitragspflicht. 

2. Anwendbarkeit der Vorschriften 
der Bruchteilsgemeinschaft, 
§§ 741 ff. BGB 

Das Rechtsverhältnis zwischen A und 
B könnte sich daher nach den Vor-
schriften der Bruchteilsgemeinschaft, 
§§ 741 ff. BGB richten.  

a) Kraft Gesetzes 

Eine Bruchteilsgemeinschaft kraft Ge-
setzes kommt vorliegend nicht in Be-
tracht. 

Anmerkung: Gesetzliche Entstehungs-
gründe im BGB sind beispielsweise die 
Fälle der Verbindung, Vermischung und 
Vermengung (§§ 947 I, 948 BGB), die 
Vereinigung von Bienenschwärmen 
(§ 963 BGB), der Schatzfund auf frem-
dem Grundstück (§ 984 BGB), unter 
Umständen auch Grenzeinrichtungen 
(§§ 921- 923 BGB). 

b) Durch Vertrag 

Indem A und B allerdings vereinbarten, 
den Kleinwagen als Miteigentümer zu 
erwerben, gemeinsam zu nutzen und 
sich die Kosten zu teilen, haben sie 
rechtsgeschäftlich eine Bruchteilsge-
meinschaft gegründet. 
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Ergebnis: Das Verhältnis zwischen A 
und B richtet sich folglich nach den für 
die Bruchteilsgemeinschaft geltenden 
Vorschriften der §§ 741 ff. BGB. 

IV. Zusammenfassung 

Merke: Eine GbR setzt voraus, dass 
sich mehrere Personen vertraglich zu-
sammenschließen (= Gesellschaftsver-
trag), einen gemeinsamen Zweck ver-
folgen und sich zur Förderung dieses 
Zwecks verpflichten.  

 

Dabei ist ein bloßes gemeinsames Inte-
resse, z.B. an der Pflege und Nutzung 
einer gemeinsamen Sache, nicht aus-
reichend. Erforderlich ist vielmehr „eine 
über die bloße Rechtsverbundenheit 
hinausgehende Zweckverfolgung“. Aus-
drücklich (!) wäre es aber natürlich mög-
lich, allein zu dem Zweck der Vermö-
gensverwaltung eine Gesellschaft zu 
gründen, vgl. auch § 107 I S. 1 HGB!  

 
hemmer-Methode: Die Abgrenzung zwischen der GbR und der Bruchteilsgemein-
schaft ist vor allem vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Vermögenszuord-
nung relevant. Bei der Bruchteilsgemeinschaft steht den Gemeinschaftern ein ideel-
ler Anteil an den einzelnen Vermögensgegenständen zu, so dass jeder Gemein-
schafter über seinen Anteil ohne weiteres verfügen kann, § 747 S. 1 BGB. Bei der 
GbR steht einem Gesellschafter kein ideeller Anteil an den einzelnen Vermögens-
gegenständen zu, sondern nur an dem Vermögen als Ganzem. Trägerin des Ver-
mögens ist jedoch die GbR selbst, vgl. § 713 BGB. Ein Gesellschafter kann über 
seinen Gesellschaftsanteil nur mit Zustimmung aller übrigen Gesellschafter verfü-
gen, § 711 I S. 1 BGB.  

V. Zur Vertiefung 

 Hemmer/Wüst, Basics Zivilrecht Bd. 5, Rn. 12 ff. 
 Hemmer/Wüst, Gesellschaftsrecht, Rn. 46. 
 Hemmer/Wüst, Gesellschaftsrecht, Karteikarten Nr. 13, 14.
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Fall 2: Fußballjünger 

Sachverhalt: 

Rudi (R) und Jürgen (J) sind überzeugte Fans des 1. FC Unterfranken. Um kein 
Spiel ihres heiß geliebten Clubs zu verpassen und diesen gemeinsam anfeuern zu 
können, vereinbaren sie, zusammen mit dem Auto des R zu den Auswärtsspielen 
zu fahren. R soll dabei für die Unterhaltskosten des Autos aufkommen, J für die 
Benzinkosten. Außerdem machen die beiden aus, dass dem J aus eventuellen, 
fahrlässig verursachten Verkehrsunfällen keine Ersatzansprüche gegen R zustehen 
sollen. 

Auf dem Rückweg von einem Auswärtsspiel verliert R aufgrund leichter Unacht-
samkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und steuert es gegen einen Baum. J erlei-
det leichte Verletzungen und verlangt nun von R Ersatz der ärztlichen Behand-
lungskosten. 

Frage: Zu Recht? 

 
I. Einordnung 

Die GbR existiert in verschiedenen 
Erscheinungsformen. So wird zum 
einen die Außengesellschaft, die am 
Rechtsverkehr mit Dritten teilnimmt, 
von der bloßen Innengesellschaft (sie-
he dazu die Fälle 2, 3) unterschieden, 
vgl. § 705 II Alt. 1, 2 BGB. Diese zeich-
net sich dadurch aus, dass nicht sie 
nach außen auftreten soll, sondern ein 
Gesellschafter die Geschäfte im eige-
nen Namen abschließt. 
Ein typisches Beispiel für eine Innen-
gesellschaft ist die Fahrgemeinschaft. 
Der vorliegende Fall widmet sich den 
damit in Zusammenhang stehenden 
und immer wieder auftauchenden Prob-
lemen. 

II. Gliederung 

1. Anspruch aus §§ 280 I,  
241 II, 705 BGB 

Vor.: 
a) Schuldverhältnis 

GbR in Form einer Innengesell-
schaft? 

Vor.: 
aa) Gesellschaftsvertrag 
(P): möglicherweise reines  

Gefälligkeitsverhältnis? 
  Abgrenzung anhand objektiver 

Kriterien 
  Hier: auf gewisse Dauer angelegt; 

jeder erbringt Leistungen; Vereinba-
rung, dass im Falle eines Verkehrs-
unfalls keine Ersatzansprüche ent-
stehen sollen 

  Rechtsbindungswille daher (+) 
  Gesellschaftsvertrag (+) 
bb) Gemeinsamer Zweck 

(+), gegenseitige Beförderung zu 
den Auswärtsspielen 

cc) Beitragspflicht 
(+), da die Fahrtkosten geteilt wer-
den 

 Damit: GbR (+) 
b) Pflichtverletzung 

(+), Verletzung einer nicht leis-
tungsbezogenen Nebenpflicht 
(Schutzpflicht) i.S.d. § 241 II BGB 
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c) Vertretenmüssen, 
§ 280 I S. 2 BGB 
Grds. § 276 I BGB: Vorsatz und  
Fahrlässigkeit 
Danach Vertretenmüssen (+), da R 
fahrlässig gehandelt hat 

ABER: möglicherweise anderer  
Verschuldensmaßstab wegen Ver-
einbarung Haftungsausschluss? 

 Vor.: Wirksamkeit 
  § 276 III BGB (-) 
  § 309 Nr. 7 BGB (-), da keine All-

gemeine Geschäftsbedingung 
  Haftungsausschluss ist damit wirk-

sam 
 Vertretenmüssen (-) 
Ergebnis: Anspruch (-) 
2. Anspruch aus § 823 I BGB 
Vor.: 
a) Kausale Rechtsgutsverletzung (+) 
b) Rechtswidrigkeit (+) 
c) Verschulden? 

Zwar grds. (+), aber rechtsgeschäft-
licher Haftungsausschluss erfasst 
auch Schadensersatzansprüche 
aus unerlaubter Handlung 

Ergebnis: Anspruch daher (-) 
3. Anspruch aus § 823 II i.V.m. 

§ 3 StVO bzw. § 229 StGB, §§ 7, 
18 StVG 

(-), s.o. 

III. Lösung 

J verlangt dann zu Recht Ersatz der 
ärztlichen Behandlungskosten von R, 
wenn ihm ein diesbezüglicher Anspruch 
zusteht. 

1. Anspruch aus §§ 280 I, 241 II, 
705 BGB 

J könnte einen Schadensersatzan-
spruch gegen R aus §§ 280 I, 241 II, 
705 BGB haben. 

a) Schuldverhältnis 

Voraussetzung hierfür ist zunächst das 
Vorliegen eines Schuldverhältnisses. 
J und R könnten hier eine Innen-GbR 
i.S.d. § 705 II Alt. 2  BGB gegründet 
haben.  
Dazu müssten sie sich vertraglich geei-
nigt haben, einen gemeinsamen Zweck 
zu verfolgen und einen Beitrag zu er-
bringen. 

aa) Gesellschaftsvertrag 

J und R haben vereinbart, gemeinsam 
mit dem Auto des R zu den Auswärts-
spielen des 1. FC Unterfranken zu 
fahren. Es stellt sich die Frage, ob die 
beiden sich mit dieser Abrede vertrag-
lich verpflichten wollten. Es könnte sich 
hierbei auch lediglich um ein reines 
Gefälligkeitsverhältnis ohne rechtliche 
Bindungswirkung handeln. 
Ob eine Vereinbarung ein Rechtsge-
schäft oder ein bloßes Gefälligkeitsver-
hältnis darstellt, hängt vom Rechtsbin-
dungswillen ab. Dieser ist dann gege-
ben, wenn der Erklärungsempfänger 
nach der Verkehrsauffassung und den 
Umständen des Einzelfalls die Erklä-
rung als rechtlich verbindlich ansehen 
durfte, §§ 133, 157 BGB analog. 

Anmerkung: Da sich die beteiligten 
Personen regelmäßig keine Gedanken 
darüber machen, ob sie sich rechtlich 
binden wollen oder nicht, haben Recht-
sprechung und die überwiegende 
Rechtslehre einen Katalog von Indizien 
entwickelt, die auf das Vorhandensein 
eines Rechtsbindungswillens hindeuten 
sollen. Mögliche Indizien sind beispiels-
weise die Art der Gefälligkeit, ihr Grund 
und Zweck, ihre wirtschaftliche und 
rechtliche Bedeutung für die Parteien 
etc. 




